
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Martin Güll SPD
vom 03.02.2014

Nutzung des Angebots „Flexibilisierungsjahr“ an baye-
rischen Gymnasien im Schuljahr 2013/2014

Wie viele Schülerinnen und Schüler in Bayern sind bis zum 
Schulhalbjahr 2013/2014 in ein Flexibilisierungsjahr zurück- 
bzw. übergetreten (im Sinne von § 66 a Abs. 2 Satz 1 und  
§ 66 a Abs. 3 Satz 1 GSO)?

Antwort
des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst  
vom 31.03.2014

Das Flexibilisierungsjahr ist ein Baustein des neuen Förder-
konzepts „Individuelle Lernzeit“, das im Schuljahr 2013/2014 
flächendeckend eingeführt wurde. Auf Basis einer mit Stich-
tag 28.02.2014 durchgeführten Erhebung an allen staatli-
chen Gymnasien in Bayern können folgende Teilnehmer-
zahlen genannt werden:

Im laufenden Schuljahr haben bisher 16.468 Schülerin-
nen und Schüler dauerhaft oder vorübergehend an einzel-
nen Fördermaßnahmen der Individuellen Lernzeit teilge-
nommen. An rd. 60 % der befragten Gymnasien (183 von 
309 Schulen) nehmen Schülerinnen und Schüler dabei auch 
die Möglichkeit des Flexibilisierungsjahres wahr. Es handelt 
sich um insgesamt 520 Schülerinnen und Schüler, d. h. um 
3 % der Teilnehmer an den Fördermaßnahmen der Individu-
ellen Lernzeit. Davon wiederum belegen rund 15 % dieses 
zusätzliche Förderjahr in der Variante des § 66 a Abs. 2 Satz 
1 GSO und 85 % in der Variante des § 66 a Abs. 3 Satz 1 
GSO.
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